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Stellungnahme 
Amt für Brand- und Bevölkerungsschutz, Gießen, 8.10.10 
 
zu den Punkten 1 bis 4: 
Die Anregung und die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. 
Weder der § 9 BauGB noch der § 81 HBO stellen eine Rechts-
grundlage für die angesprochenen Punkte dar. 
Die Hinweise sind im Rahmen der Baugenehmigung und –
ausführung zu beachten. 
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zum Punkt 5: 
Der Anregung wird nicht gefolgt. 
In der Textfestsetzung A.IV werden die beiden Befestigungsarten 
alternativ für zulässig festgesetzt. Daher kann im Rahmen des 
Baugenehmigungsverfahrens bzw. der erforderlichen Abstimmung  
eines Brandschutzkonzeptes die jeweils geeignete Befestigungsart 
festgelegt werden. 
 
zum Punkt 6: 
Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 
Weder der § 9 BauGB noch der § 81 HBO stellen eine Rechts-
grundlage für die angesprochenen Punkte dar. 
Die Hinweise sind im Rahmen der Baugenehmigung und –aus-
führung zu beachten. 
 
zum Punkt 7: 
Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 
Die im Bebauungsplan festgesetzten Bäume halten einen aus-
reichenden Abstand zur Fahrbahn ein. 
Durch Baumschnitt- und Baumpflegearbeiten wird eine Durchfahrt 
für Pkw, Lkw und die Feuerwehr sichergestellt.  
Dass Bäume nicht in Feuerwehrzufahrten hineinragen und nicht im 
Bereich von Aufstellflächen angepflanzt werden, ist im Rahmen der 
Baugenehmigung und der Umsetzung der Planung zu sichern. 
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Stellungnahme 
Bauordnungsamt, Gießen 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

zum Punkt I: 
Der Anregung wird teilweise gefolgt. 
Die Rechtsgrundlagen sind in der Begründung unter Kapitel 8.1 mit 
Angabe der entsprechenden Fassungen aufgelistet. 
Eine entsprechende Ergänzung (Hinweis auf die Begründung) 
erfolgt auf dem Planteil. 
 
 
zum Punkt II 1. a) 
Der Anregung wird gefolgt. 
Die Überschrift wird um den Begriff „befristet“ ergänzt. 
 
zum Punkt II 1. b) 
Der Anregung wird teilweise gefolgt. 
Der Punkt A I 2.1. wird zur Verdeutlichung umformuliert, so dass 
deutlich wird, dass im südwestlichen Teil bis zum 31.03.2010 
Sondergebiet festgesetzt ist.  
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zum Punkt II 1. c) 
Der Anregung wird teilweise gefolgt. 
Die aufschiebend bedingte Festsetzungsmöglichkeit des § 9 Abs. 2 
Nr.2 BauGB ermöglicht, dass bestimmte Festsetzungen erst nach 
Eintritt eines (näher zu bestimmenden) Ereignisses gelten.  
Zur Klarstellung wird der Begriff „Folgenutzung“ ersetzt und die 
Festsetzung um das Wort „dann“ ergänzt. 
 
 
 

 
 
 
 
zum Punkt II 1. d) 
Der Anregung wird nicht gefolgt. 
Das Gesims kann bei Flachdächern die festgesetzte Gebäudehöhe 
überschreiten. 
 
zum Punkt II 1. e) 
Der Anregung wird gefolgt. 
Bei der Festsetzung wird zur Vereinfachung bzw. Klarstellung der 
überflüssige Satzteil gestrichen. 
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zum Punkt II 1. f) 
Der Anregung wird gefolgt. 
Die Festsetzung wird zur Klarstellung, dass es sich um eine 
Ausnahme handelt,  und hinsichtlich der Geländehöhe 
entsprechend umformuliert. 
 
 
 
 
 
 
zum Punkt II 1. g) 
Der Anregung wird gefolgt. 
Die Festsetzung wird zur Klarstellung, dass es sich um eine 
Ausnahme handelt, und hinsichtlich der Geländehöhe 
entsprechend umformuliert. 
 
 
zum Punkt II 1. h) 
Der Anregung wird teilweise gefolgt. 
Die Festsetzung A III 3.1 wird insofern geändert, dass zur Klar-
stellung der Begriff „Bauteile“ durch „Gebäudeteile“ ersetzt wird. 
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zum Punkt II 1. i) 
Der Anregung wird nicht gefolgt. 
Die Überschreitungsmöglichkeit ist vom § 23 Abs. 3 Satz 3 erfasst. 
Zur Verdeutlichung, dass es sich um eine Ausnahme handelt, wird 
die Festsetzung um das Wort „kann“ ergänzt. 
 
zum Punkt II 1. j) 
Der Anregung wird nicht gefolgt. 
Das Wort „ausnahmsweise“ dient der Verdeutlichung, dass Ver- 
und Entsorgungsanlagen entsprechend der Festsetzung nicht 
generell zulässig sind. 
 
zum Punkt II 1. k) 
Der Anregung wird teilweise gefolgt. 
Eine Überschrift wird ergänzt. 
Es geht bei den Festsetzungen IV 1.1 bis 1.3 jedoch nicht um 
Befestigungen, sondern um Festsetzungen zu den Park- bzw. 
Freiflächen. Der Anregung, die Festsetzungen umzusortieren, wird 
deshalb nicht gefolgt. 
 
zum Punkt II 1. l) 
Der Anregung wird nicht gefolgt. 
Da es um die (Neu)-Anlage von Fußwegen geht, ist die 
Formulierung passend gewählt. 
 
zum Punkt II 1. m) 
Der Anregung wird teilweise gefolgt. 
Die Überschrift wird in Abschnitt D geändert. 
Die Formulierung „Im Sondergebiet sind Freiflächen …“ wurde 
bewusst so gewählt, um klarzustellen, dass es nur um Freiflächen 
im SO geht. Die Formulierung bleibt deshalb unverändert. 
 
zum Punkt II 1. n) 
Der Anregung wird gefolgt. 
Die Überschrift/Rechtsgrundlagen werden entsprechend geändert. 
 
zum Punkt II 1. o) und p) siehe nächste Seite 
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zum Punkt II 1. o) 
Der Anregung wird nicht gefolgt. 
Die Formulierung ist bewusst so gewählt – sie bezieht sich z.B. nur 
auf Dächer der Neubauten, dies ist in der angeregten Formulierung 
nicht enthalten. 
 
zum Punkt II 1. p) 
Der Anregung wird nicht gefolgt. 
Die Formulierung bleibt unverändert, da sich durch die angeregte 
Umformulierung kein anderer Sachverhalt ergeben würde. 
 
zum Punkt II 1. q) 
Der Anregung wird gefolgt. 
 
zum Punkt II 1. r) 
Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. Die Festsetzung 
verbleibt unverändert. 
Der § 9 Abs. 1 Nr. 20 BauGB dient als Rechtsgrundlage für 
Festsetzungen zu Flächen oder Maßnahmen zum Schutz, zur 
Pflege und zur Entwicklung von Boden, Natur und Landschaft. 
Die Niederschlagswasserverwertung beispielsweise für Zwecke der 
Toilettenspülung und Gartenbewässerung führt zu einer deutlichen 
Reduzierung des Trinkwasserverbrauches und schont somit den 
Landschaftswasserhaushalt. 
Daher wird in der o.g. Rechtsgrundlage eine auch unter städte-
baulichen Gesichtspunkten ausreichende Grundlage für eine 
Maßnahme zum Schutz des Bodens und der Natur erkannt. 
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zum Punkt II 2. a) 
Der Anregung wird gefolgt. 
Die Festsetzung wird zur Klarstellung um „außer Gauben“ ergänzt.  

 
 

zum Punkt II 2. b) 
Der Anregung wird gefolgt. 
 
 
zum Punkt II 2. c) 
Der Anregung wird gefolgt. 
 
 
 
 
 
 
 
zum Punkt II 2. d) 
Der Anregung wird gefolgt. 
 
zum Punkt II 2. e) 
Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 
Die Satzung über die Verwendung von Fernwärme zum Heizen 
bleibt unverändert erhalten. 
Auch bei eventuellem Wegfall der Rechtsgrundlage ab 2011 wird 
durch das bestehende Heiz- und Leitungssystem im Klinikbereich 
sowie die Kooperation des Klinikträgers mit dem Betreiber der 
Fernwärmeversorgung die Verwendung dieser ökologisch 
vorteilhaften Heizungsart  dauerhaft sicher gestellt. 
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zum Punkt III 
Der Anregung wird gefolgt. 
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Stellungnahme 
Landesamt für Denkmalpflege Hessen 
 

zum Punkt 1: 
Die Ausführungen werden zur Kenntnis genommen. Der Anregung 
zur Aufnahme eines Hinweises kann nicht gefolgt werden, da 
konkrete Festsetzungsmerkmale fehlen. 
Die Abstimmung und abschließende denkmalrechtliche Entscheidung 
über die konkrete bauliche Ausgestaltung von Vordächern und 
Treppen erfolgt im nachgeordneten Baugenehmigungsverfahren. 
 

zum Punkt 2: 
Der Anregung kann nicht gefolgt werden, da konkrete 
Festsetzungsmerkmale fehlen. Eine diesbezügliche Erläuterung 
wird in die Begründung eingefügt. 
Der Bebauungsplan setzt kein gartengestalterisches Konzept fest.  
Die Festsetzungen sind bewusst so gewählt, dass sie im Zusammen-
hang mit einem noch zu erarbeitenden Gesamt-Gestaltungs-konzept 
stehen und keinen Widerspruch darstellen – deshalb wurden z.B. 
bewusst nur sehr wenige Bäume als zu erhalten festgesetzt (vgl. auch 
Begründung, insbesondere Kapitel 7.2., Unterpunkt „Erhalt und 
Anpflanzen von Bäumen“). 
Ein Hinweis zu dem hier Erläuterten wird in dem Kapitel 6 der 
Begründung aufgenommen. 
 

zum Punkt 3: 
Der Anregung wird gefolgt. 
Eine entsprechende Ergänzung der Textfestsetzung B I.3 wird 
vorgenommen. 
 

zum Punkt 4: 
Der Anregung wird gefolgt. 
Eine entsprechende Ergänzung der Textfestsetzung B II.1 wird 
vorgenommen. 
 

zum Punkt 5 (1. Satz): 
Der Anregung wird gefolgt. 
Der Hinweis wird eingefügt. 
 

zum Punkt 5 (2. Satz): 
Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 

 
� 
 
 
 
� 
 
 
� 
 

� 
 
� 



Stellungnahme (eingescanntes Original)  Beschlussempfehlungen zur Abwägung 
 

Stand: 15. November 2010 Bebauungsplan Seltersberg IV, Gießen Seite 11 

 

 
Stellungnahme 
Amt für Umwelt und Natur, Gießen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
zum Punkt 1.1: 
Der Anregung wird gefolgt. 
Die Festsetzung wird entsprechend umformuliert. 
 
. 
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zum Punkt 1.2: 
Der Anregung wird gefolgt. 
Die Empfehlung wird als Hinweis umformuliert, so dass deutlich 
wird, dass es sich um eine verbindlich einzuhaltende Norm handelt 
 
 
zum Punkt 2.1: 
Der Anregung wird gefolgt. 
Die Begründung wird entsprechend umformuliert 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
zum Punkt 2.2: 
Der Anregung wird gefolgt. 
Die Begründung wird um die Erläuterung ergänzt. 
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zum Punkt 2.3: 
Der Anregung wird gefolgt. 
Die Begründung wird zur Klarstellung entsprechend umformuliert. 
 
zum Punkt 2.4: 
Der Anregung wird gefolgt. 
Die Fassungen der Gesetze werden entsprechend aktualisiert. 

 


	Der Anregung wird teilweise gefolgt.



